
Richtlinien für die Sportförderung 
in Bremen 

vom 28. November 2012 
 

Nach § 2 des Gesetzes zur Förderung des 
Sports im Lande Bremen (Sportförde-
rungsgesetz) vom 5. Juli 1976 (Brem. GBl. 
S. 173 - 226 a-1) hat der Sport unter Wah-
rung seiner Eigenständigkeit Anspruch auf 
Förderung durch Staat und Gesellschaft. 
 
Sportförderung vollzieht sich in Bremen im 
Wesentlichen durch die Bereitstellung städ-
tischer Sportstätten und auch durch direkte 
Finanzierungshilfen für bestimmte Aktivitä-
ten. Sie soll die Leistungsfähigkeit der 
Sportorganisationen stärken und unterstüt-
zen. 
 
Im Einvernehmen mit der Deputation für 
Sport, dem Landesbeirat für Sport und in 
Abstimmung mit dem Landessportbund 
Bremen gebe ich nachstehend einen 
Überblick über die Möglichkeiten der Sport-
förderung durch Zuwendungen (z. B. Zu-
schüsse, Darlehen), wobei ein Rechtsan-
spruch nicht besteht. 
 
1.   Allgemeine Bestimmungen 
 
1.1 Die Bürgerschaft (Landtag) und die 

Stadtbürgerschaft stellen im Rahmen 
der Haushaltsgesetze Mittel zur Förde-
rung des Sports zur Verfügung. 

 
1.2 Anträge auf Gewährung von Zuwen-

dungen aus Mitteln der Freien Hanse-
stadt Bremen (Land) sind an den für 
den Sport zuständigen Senator, Anträ-
ge aus Mitteln der Freien Hansestadt 
Bremen (Stadtgemeinde) sind an das 
Sportamt zu richten. Antragsberechtigt 
sind alle anerkannten bremischen Trä-
ger des Sports im Sinne des Sportför-
derungsgesetzes. 
 
Zuwendungsanträge sind unter Angabe 
der voraussichtlichen Kosten rechtzeitig 
vor Beginn einer Maßnahme zu stellen. 
Die Anträge müssen mit rechtsverbind-
licher Unterschrift versehen sein und 
werden im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Mittel entschieden. 
 
Im Sinne einer Erfolgskontrolle kann 
mit dem Zuwendungsempfänger eine 
Ziel- und Wirkungsvereinbarung zu der 

beantragten Sportförderung festgelegt 
und vereinbart werden. 
 
Diese Richtlinien finden nur im Bereich 
des Amateursports Anwendung. 
 

1.3 Zuschüsse werden nicht gewährt für 
die Beschäftigung von Übungsleiterin-
nen oder -leitern, die trotz einer Ab-
mahnung des Vereins durch Äußerun-
gen  oder Gesten auffällig sind, die 
nach Art oder Inhalt geeignet sind, Drit-
te zu diffamieren, insbesondere auf-
grund von Hautfarbe, Religion, Ge-
schlecht, Behinderungen, sexueller 
Orientierung oder Abstammung bzw. 
ethnischer Herkunft. Dieses gilt auch 
für Übungsleiterinnen oder Übungslei-
ter, die durch ein äußeres Erschei-
nungsbild nach objektiver Auffassung 
eine rassistische, fremdenfeindliche, 
gewaltverherrlichende, diskriminieren-
de, demokratie- oder sonst verfas-
sungsfeindliche Einstellung dokumen-
tieren. Zum äußeren Erscheinungsbild 
zählen insbesondere Kleidung, sichtba-
re Tattoos und Körperschmuck, die be-
kanntermaßen auf eine extremistische 
Gesinnung hinweisen. Sofern dem für 
den Sport zuständigen Senator bzw. 
dem Sportamt Erkenntnisse vorliegen, 
die darauf schließen lassen, dass ein 
entsprechendes Verhalten von einem 
Verein oder einzelnen Abteilungen un-
terstützt wird, kann der Verein oder die 
betreffende Abteilung von der Sportför-
derung insgesamt  ausgeschlossen 
werden. Das gleiche gilt, sofern der 
Verein es nach gemeinsamer Beratung 
mit dem Sportamt unterlässt, Verhal-
tensweisen nach Satz 1 abzumahnen 
oder das Tragen von entsprechenden 
Kleidungsstücken nach Satz 3 zu un-
terbinden.  

 
2.  Überblick über Förderungsmöglich-

keiten aus dem Haushalt der Freien 
Hansestadt Bremen (Land) 

 
2.1 Förderung des Leistungssports 
 

- Zuschüsse können gewährt werden 
für die Anstellung und Beschäfti-
gung von haupt- oder nebenberufli-
chen Trainerinnen und Trainern 
durch die Landesfachverbände zur 
Durchführung von Schulungen, 
Lehrgängen und Sichtungswett-



kämpfen mit Spitzensportlerinnen 
und Spitzensportlern, 
 

- für die Teilnahme von Bremer Spit-
zensportlerinnen und Spitzensport-
lern an Schulungen, Lehrgängen 
und Sichtungswettkämpfen der 
Bundesfachverbände, zu denen ei-
ne Beteiligung der Landesfachver-
bände bzw. der Aktiven gefordert 
wird, 
 

- für die sportmedizinische Untersu-
chung der Spitzensportlerinnen 
und Spitzensportler der Landes-
fachverbände und 
 

- für sonstige Maßnahmen zur Förde-
rung des Leistungssports. 

 
Spitzensportlerinnen und Spitzensport-
ler im Sinne dieser Richtlinien sind An-
gehörige des D- bzw. D/C-Kaders ge-
mäß den Richtlinien der Landes- bzw. 
Spitzenverbände. Eine Förderung von 
C-Kadern ist im Einzelfall nach Prüfung 
und Empfehlung durch das Referat 
Leistungssport beim Landessportbund 
ebenfalls möglich. 
 
Bei Lehrgängen (Schulungen und Sich-
tungswettkämpfen) mit Übernachtun-
gen werden pro Tag und Teilnehmerin 
und Teilnehmer die Kosten bis zu 
€ 6,00 in voller Höhe und von dem 
€ 6,00 übersteigenden Betrag 50 v. H. 
als Zuschuss gezahlt. Bei Lehrgängen 
(Schulungen und Sichtungswettkämp-
fen) ohne Übernachtung wird ein Ver-
pflegungszuschuss von € 4,00 täglich 
gewährt, wenn die Dauer des Lehrgan-
ges 6 Stunden oder mehr beträgt. Die 
Fahrtkosten pro Person werden bis zu 
€ 5,00 in voller Höhe und über € 5,00 
mit 50 v. H. übernommen. Die Kosten 
für Trainerinnen und Trainer können bis 
zu 100 v. H. übernommen werden. Die 
übrigen Kosten werden, soweit sie not-
wendig sind, in der Regel mit 50 v. H. 
bezuschusst. 
 
Anträge sind über den Landessport-
bund Bremen - Referat Leistungs- 
sport - an den für Sport zuständigen 
Senator zu richten. Über die mit der 
Empfehlung des Referats Leistungs-
sport versehenen Anträge wird im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Mittel entschieden. 
 

 
2.2 Ehrenpreise für Sportveranstaltun-

gen 
 
Für überregionale und andere bedeu-
tende Sportveranstaltungen kann der 
für den Sport zuständige Senator 
Ehrenpreise in Form von Sach- oder 
Geldpreisen zur Verfügung stellen. 

 
3.   Überblick über Förderungsmöglich-

keiten aus dem Haushalt der Freien 
Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) 

 
3.1 Behindertensport 

 
Der Sportbetrieb mit Behinderten ver-
ursacht einen über den allgemeinen 
Rahmen hinausgehenden Aufwand. 
Der Behindertensportverband kann für 
diese mit dem Sportamt abzustimmen-
den besonderen Maßnahmen einen 
Zuschuss beantragen. 

 
3.2 Neben- und hauptberufliche 

Übungs- und Organisationsleiterin-
nen und -leiter und Werkstattleite-
rinnen und -leiter in den Luftsport-
vereinen 
 
Für die Beschäftigung lizenzierter ne-
ben- und hauptberuflicher Übungs- und 
Organisationsleiterinnen und -leiter und 
Werkstattleiterinnen und Werkstattleiter 
in den Luftsportvereinen  können 
Sportvereine, Verwaltungsgemein-
schaften von Vereinen und Fachver-
bände Zuschüsse erhalten (Richtlinien - 
s. Anlage). 

 
3.3 Sportprogramme 

 
Sofern Vereine auch Nichtmitgliedern 
die Möglichkeit zu sportlicher Betäti-
gung bieten, können Zuschüsse zu den 
Kosten für den Einsatz von Übungs-
leiterinnen und Übungsleitern, Ankauf 
von Kleinstsportgeräten etc. beantragt 
werden. 

 
3.4 Teilnahme an Meisterschaften 

 
Für die Teilnahme an überregionalen, 
nationalen und internationalen Einzel- 
und Mannschaftsmeisterschaften kön-
nen Zuschüsse in folgender Höhe ge-



währt werden: 
 
a) 50 v. H. der Fahrtkosten 
     - Bundesbahn ll. Klasse 
     - Pkw-Pauschale (€ 0,19/km) 
 
b) 50 v. H. der Unterbringungs- und 
    Verpflegungskosten, höchstens aber 
     - bis zu € 6,00 mit Übernachtung 
     - bis zu € 4,00 ohne Übernachtung 
       pro Tag und Teilnehmerin und 
       Teilnehmer 
c) 50 v. H. der sonstigen notwendigen 
     Kosten 
     - Festlegung im Einzelfall -. 
 
Es werden nur die Leistungsklassen in 
den verschiedenen Altersstufen der Ju-
gend und Juniorinnen und Junioren be-
zuschusst. Die Meisterschaften in den 
Altersklassen der Damen und Herren 
sowie der Seniorinnen und Senioren 
werden nicht berücksichtigt. 
 
Bei den Rundenspielen müssen min-
destens noch drei weitere Landesver-
bände der Spielklasse angehören. Die 
Entfernung zum Spielort muss 100 km 
und mehr betragen. Es muss mit den 
Rundenspielen eine überregionale 
Meisterschaft errungen werden können. 
 
Es wird höchstens die nach den jewei-
ligen Wettkampfregeln zulässige Zahl 
der einsetzbaren aktiven Sportlerinnen 
und Sportler berücksichtigt. 
 
Für jeweils bis zu 10 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern wird eine Betreuerin 
oder ein Betreuer anerkannt. 
 
Antragsberechtigt ist nur der Verband 
oder Verein, der auch für die Nominie-
rung und Meldung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer verantwortlich ist. Es 
sind daher Ausschreibungen, Spielplä-
ne etc. beizufügen. 

 
3.5 Überregionale Veranstaltungen in 

Bremen 
 
Zu den Kosten für die Durchführung 
überregionaler Veranstaltungen in 
Bremen können in Ausnahmefällen Zu-
schüsse bewilligt werden. 

 
3.6 Ehrenpreise 

 

Für überregionale und andere bedeu-
tende Sportveranstaltungen in Bremen 
können Ehrenpreise zur Verfügung ge-
stellt werden. 

 
3.7 Beschaffung von Geräten 

 
Für den Erwerb von Sportgeräten kön-
nen Zuwendungen gewährt werden. 

 
3.8 Neu-, Aus- und Umbau sowie Reno-

vierung von Sportstätten 
 
Für den Neu-, Aus- und Umbau sowie 
für die Renovierung von vereinseige-
nen Sportstätten können Zuwendungen 
gewährt werden, wenn der Verein alle 
anderen Finanzierungsquellen ausge-
nutzt hat. 

 
3.9 Bewirtschaftung von Sportstätten 

 
Zu den Kosten für die Bewirtschaftung 
von Sportstätten, die von Vereinen ge-
tragen werden, können in Zusammen-
arbeit mit dem Landessportbund Zu-
schüsse gewährt werden. 

 
3.10 Förderung des Schwimmsports 

 
Zu den Kosten für die Inanspruchnah-
me der von der Bremer Bäder GmbH 
betriebenen Hallen- und Freibäder so-
wie der Hallenbäder Grohn und Oster-
deich können den Sportverbänden und 
-vereinen Zuschüsse gewährt werden 
unter der Voraussetzung, dass ein ge-
regelter Übungsbetrieb stattfindet. 

 
4. Ausnahmeregelungen 

 
Dem für den Sport zuständigen Senator 
bzw. dem Sportamt Bremen bleibt vor-
behalten, förderungswürdige Maßnah-
men außerhalb dieser Richtlinien mit 
Zuwendungen zu unterstützen bzw. 
Ausnahmen von diesen Richtlinien zu-
zulassen. 

 
Die Richtlinien für die Sportförderung in 
Bremen treten mit Wirkung vom 1. Januar 
2013 in Kraft. 
 
 
 
Bremen, den 28. November 2012 
Der Senator für Inneres und Sport 
 



Anlage zu Nummer 2 der Richtlinien für 
die Sportförderung in Bremen vom 

28. November 2012 
 
Gewährung von Zuschüssen für lizen-
zierte Übungs- und Organisationsleite-
rinnen/-leiter und Werkstattleiterinnen/ 
-leiter in den Luftsportvereinen 
 
 

Allgemeine Grundsätze 
 
1. Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

sind Personen, die in einem Verein den 
Übungsbetrieb einer Gruppe selbstän-
dig planen, vorbereiten und leiten. Or-
ganisationsleiterinnen und -leiter sind 
Personen, die Organisations- und Ver-
waltungsarbeiten in einem Verein, in 
einer Verwaltungsgemeinschaft von 
Vereinen im Auftrage des Vorstandes 
oder in einem Fachverband erledigen. 
Werkstattleiterinnen und -leiter sind 
Personen, die in einem Luftsportverein 
die Aufgaben zur Aufrechterhaltung des 
technischen Sportbetriebes wahrneh-
men. Die Tätigkeit als Übungsleiterin 
und -leiter, Organisationsleiterin und  
-leiter oder Werkstattleiterin und -leiter 
kann nebenberuflich oder hauptberuf-
lich ausgeführt werden. Die Kreissport-
bünde und Fachverbände erhalten kei-
ne Zuschüsse für Übungsleiterinnen 
und -leiter und Werkstattleiterinnen und 
-leiter in den Luftsportvereinen. 

 
2. Die Aus- und Weiterbildung sowie die 

Lizenzierung der Übungsleiterinnen 
und -leiter und Organisationsleiterinnen 
und -leiter richten sich nach den Vor-
schriften des Landessportbundes Bre-
men. Die Ausbildung sowie Lizenzie-
rung der Werkstattleiterinnen und 
Werkstattleiter richten sich nach den 
Richtlinien für die Ausbildung und Prü-
fung des technischen Personals im 
Deutschen Aero Club. 
 
Verfahrensvorschriften 
 

3. Auf der Grundlage eines abgeschlos-
senen Zuwendungsvertrages gewährt 
das Sportamt Bremen (Zuwendungs-
geber) dem Landessportbund Bremen 
(Zuwendungsempfänger) eine Projekt-
förderung im Wege einer Festbetragsfi-
nanzierung zur Weitergabe der Mittel 
durch privatrechtlichen Vertrag an die 

stadtbremischen Vereine und Verbän-
de. Die Zuwendung wird jährlich in drei 
Raten in folgender Höhe ausgezahlt:  
 
- 40 % zum 1. Februar, 
-  40 % zum 1. Juni und 
-  20 % zum 15. Dezember. 
 
Der Landessportbund zahlt die Zu-
schüsse an die Vereine und Verbände 
(die ihren Antrag bis zum 15.Dezember 
des Vorjahres beim Landessportbund 
eingereicht haben) ebenfalls in drei Ra-
ten wie folgt: 
 
-  40 % zum 1. April, 
-  40 % zum 1. August und 
-  20 % zum 15. Februar des Folge- 
     jahres nach Vorlage und Prüfung 
     des Verwendungsnachweises. 

 
 
Berechnungsgrundlage 
 
4. Der Zuschuss für lizenzierte haupt- und 

nebenberufliche Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter und Werkstattleiterinnen 
und Werkstattleiter in den Luftsportver-
einen beträgt bis zu 50 v. H. der von 
den Vereinen gezahlten Honorare, 
höchstens aber je Übungsstunde (60 
Minuten) € 3,00 und für höchstens 220 
Stunden im Jahr. Für Übungsleiterin-
nen und Übungsleiter, die regelmäßig 
für Sportgruppen im Bereich der Prä-
vention und Rehabilitation tätig sind 
und dafür eine zusätzliche Qualifikation 
nachweisen, beträgt der Zuschuss bis 
zu 50 v. H. der von den Vereinen ge-
zahlten Honorare, höchstens aber je 
Übungsstunde (60 Minuten) € 3,80 und 
für höchstens 220 Stunden im Jahr. 

 
5. Für die Organisationsleiterinnen und 

Organisationsleiter beträgt der Zu-
schuss bis zu 50 v. H. der von den 
Vereinen und Verwaltungsgemein-
schaften von Vereinen gezahlten Hono-
rare bzw. Gehälter, jedoch höchstens 
€ 3,00 für eine Arbeitsstunde und 
höchstens für 11 Monate im Jahr. Zu-
schüsse zu den Gehalts- bzw. Hono-
rarkosten werden an Vereine oder 
Verwaltungsgemeinschaften von Verei-
nen gezahlt, wenn dem Verein oder der 
Verwaltungsgemeinschaft von Vereinen 
mindestens 250 Mitglieder angehören 
(Stand 1. Januar des Vorjahres). Ab 



250 Mitglieder werden 9 Stunden mo-
natlich bezuschusst, für alle weiteren 
angefangenen 250 Mitglieder werden je 
9 weitere Stunden bezuschusst. Die 
vorstehenden Regelungen gelten so-
wohl für haupt- als auch nebenberufli-
che Organisationsleiterinnen und Or-
ganisationsleiter. 

 
6. Für die Organisationsleiterinnen und  

Organisationsleiter der Fachverbände 
und Verwaltungsgemeinschaften von 
Fachverbänden werden je angefange-
ne 1.000 Mitglieder (Stand 1. Januar 
des Vorjahres) 9 Stunden monatlich, 
maximal jedoch monatlich € 255,00 Zu-
schüsse und höchstens für 11 Monate 
im Jahr zu den Gehalts- bzw. Honorar-
kosten gezahlt. Zudem wird der auf 
dieser Berechnungsgrundlage ermittel-
te Gesamtbetrag als stadtbremischer 
Anteil dann mit 80 v. H. bezuschusst. 
Die vorstehenden Regelungen gelten 
sowohl für haupt- als auch nebenberuf-
liche Organisationsleiterinnen und Or-
ganisationsleiter. 
 

7. Der Zuschuss für Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter, die im Rahmen der 
LSB-Vereinsmaßnahmen in Sportgrup-
pen für die Integration von Aussiedle-
rinnen und Aussiedlern und Auslände-
rinnen und Ausländern tätig sind, be-
trägt pro Maßnahmen für die Dauer von 
2 Jahren - unabhängig der vom Verein 
gezahlten Honorare - € 6,00 je Übungs-
leiterstunde für höchstens 11 Monate 
im Jahr und 20 Stunden monatlich. 
 

 Bewilligungsbedingungen 
 
8. Die Höhe von Honoraren muss in ei-

nem angemessenen Verhältnis zur 
Wirksamkeit, Größe und Leistungsfä-
higkeit der Zuschussempfängerin oder 
des Zuschussempfängers stehen. 

 
9. Bei der Beendigung der Tätigkeit einer 

Übungsleiterin oder eines Übungslei-
ters, einer Organisationsleiterin oder 
eines Organisationsleiters oder einer 
Werkstattleiterin oder eines Werkstatt-
leiters innerhalb eines Rechnungsjah-
res kann eine andere Übungsleiterin 
oder ein anderer Übungsleiter, Organi-
sationsleiterin oder Organisationsleiter 
oder Werkstattleiterin oder Werkstattlei-
ter im Rahmen der Vorplanung (vorge-

plante Mittel) an dessen Stelle bezu-
schusst werden. 

10. Der Zuschuss richtet sich nach den 
tatsächlich gezahlten Honoraren im 
Rahmen der Berechnungsgrundlage. 
 

11. Die stadtbremischen Vereine und Ver-
bände haben den Nachweis bis zum 
25. Januar des Folgejahres (Aus-
schlussfrist) zu erbringen, dass die Zu-
schussmittel zur Zahlung von Honora-
ren oder Gehältern verwendet wurden. 
Der Nachweis muss rechtsverbindlich 
unterzeichnet sein. Zahlungsnachweise 
(z. B. Kontoauszüge, Überweisungen 
oder Quittungen) sind dem Verwen-
dungsnachweis beizufügen oder bis 
zum 30. April nachzureichen. 
 
Beantragte, aber nicht ausgeschöpfte 
oder nachgewiesene Mittel werden vom 
Landessportbund bis zum 15. Februar 
des Folgejahres als Nachzahlungen an 
diejenigen Vereine verwendet, die zu-
sätzliche Stunden nachweisen können. 
 
Vereine, die den Nachweis nicht fristge-
recht erbringen, erhalten keine 3. Rate 
und keine Nachzahlung. 
 
 

12. Im Übrigen gelten die Verwaltungsvor-
schriften zur Landeshaushaltsordnung 
(Allgemeine Nebenbestimmungen zur 
Projektförderung - ANBest-P - für die 
Verwendung der Zuwendungen der 
Freien Hansestadt Bremen sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung) in Verbindung mit den 
Richtlinien für die Sportförderung in 
Bremen. 
 
Abweichend von Nummer 6.1 der AN-
Best-P ist die Verwendung innerhalb 
von drei Monaten nach Erfüllung des 
Zuwendungszwecks nachzuweisen. 

 
 
Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2013 in Kraft. 
 
Bremen, den 28. November 2012 
Der Senator für Inneres und Sport 
 
 
 
 
 


